
Elsa Schmidt, geb. Seitz wurde am 
9. April 1943 als Volksschädling we-
gen Zersetzung der Wehrkraft zu 
drei Jahren Zuchthaus verurteilt.

Als sie verurteilt wurde, hatte sie 
bereits ein bewegtes Leben hinter sich. 
Ihr Vater war Gefängnisinspektor in 
Kahlheim und Regensburg. Sie wurde 
1895 in Nürnberg geboren und besuchte 
im Gegensatz zu den meisten jungen 
Mädchen ihrer Zeit nach der Volks-
schule noch eine Fortbildungsschule. 
Trotzdem fand sie nur eine Anstellung 
als Köchin in verschiedenen Privathaus-
halten, bevor sie 1918 den Chauffeur 
Nikolaus Riedel heiratete, der verwit-
wet und Vater von sechs Kindern war. 
Sie bekamen ebenfalls ein Kind, einen 
Jungen, der jedoch in den schwieri-
gen Verhältnissen nach dem Ersten 
Weltkrieg starb. Die erste Ehe von Elsa 
Schmidt zerbrach daran. Sie nahm ihren 
Mädchennamen Seitz wieder an und 
arbeitete erneut als Köchin. Die ersten 
Jahre der Weimarer Republik waren 
geprägt von Unruhen, Arbeitslosigkeit 
und Inflation, die viele Menschen in 
Armut stürzten. Nach dem Wortlaut des 
Urteils soll Elsa Schmidt gelegentlich 
der „Gewerbeunzucht“ nachgegangen 
sein, weshalb sie unter sittenpolizei-
licher Aufsicht gestanden hat, die mit 
Zwangsuntersuchungen und ähnli-
chen Auflagen verbunden war, gegen 
die Elsa Schmidt mehrfach verstieß.

1935 bekam Elsa Schmidts Leben 
eine Wendung, als sie ihren zweiten 
Mann, Heinrich Schmidt, ehelichte. 
Er war Dachdeckermeister in Wies-

baden mit einem regelmäßigen Ein-
kommen und etwas Grundbesitz. 
Diese Ehe bezeichnete Elsa Schmidt 
selbst als „sehr glücklich“1 und die 
Ehe hielt auch den großen Belastun-
gen des Krieges und der Haft stand.

Während ihrer zweiten Ehe begann 
Elsa Schmidt, für Freundinnen und 
Bekannte die Zukunft aus den Karten 
zu lesen, womit sie seit 1935 auch 
etwas Geld verdiente. Bereits 1937 gab 
es ein Verbot von „Okkultismus und 
Wahrsagerei“, das Kartenlegen unter 
Strafe stellte, so dass Elsa Schmidt das 
Kartenlegen von der Polizei verboten 
wurde. Sie setzte sich jedoch über das 
polizeiliche Verbot hinweg und legte 
weiterhin die Karten für ihre Stamm-
kundschaft und selbst ein Strafgeld, 
das 1941 gegen sie verhängt wurde, 
hielt sie nicht von der Wahrsagerei ab. 

Elsa Schmidt wurde vor dem Krieg 
hauptsächlich wegen „Heirats- und Be-
rufsaussichten“2 um Rat gefragt, durch 
den Krieg veränderte sich dies jedoch. 
Nun wurde sie, so das Urteil „immer 
häufiger von Frauen und Mädchen 
aufgesucht, welche über das Schicksal 
ihrer zur Wehrmacht einberufenen, 
z. T. im Fronteinsatz stehenden Ange-
hörigen in Sorge waren und deshalb 
hierüber Auskunft haben wollten.“ Der 
Richter fuhr fort: „Sie [Elsa Schmidt] hat 
sich, wenn sie glaubte, aus den Karten 
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1) handschriftlicher Lebenslauf, den jede Gefangene bei der 
Eingangsuntersuchung des Gefangenenlagers schreiben 
musste, aus: LAV StADT D 22 G 6434
2) Urteil des OLG Kassel vom 9. April 1943, S. 3, LAV StADT D 
22 G 6434
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etwas Ungünstiges lesen zu müssen, 
etwa dahin geäußert, dass der Angehö-
rige in großer Gefahr und in schwere 
Kämpfen verwickelt sei und noch nichts 
bestimmtes gesagt werden könne.“ So 
habe Elsa Schmidt z. B. der Angestell-
ten Herbst über das Schicksal ihres 
Bruders und Onkels geweissagt, „dass 
beide sich z.Zt. in schweren Kämpfen 
befänden, aber sicher herauskämen.“ 

Der Richter warf Elsa Schmidt vor, dass 
sie durch das Kartenlegen die vorhan-
denen Sorgen der Frauen verstärkt 
und Unruhe gefördert habe, um sich 
zu bereichern, was bei den Frauen 
nach seiner Auffassung „die seelische 
Widerstandskraft zersetzt“ hatte und 
so als „Zersetzung der Wehrkraft“ unter 
die Kriegssonderstrafrechtsverordnung, 
§ 5, Abs. 1 fiel. Nur weil der Richter der 
Auffassung war, dass die „Wehrkraftzer-
setzung“ nicht der eigentliche Zweck 
des Kartenlegens war, konnte er eine 
Haftstrafe für einen „minderschweren“ 
Fall verhängen, da die Kriegssonder-
strafrechtsverordnung für „Zersetzung 
der Wehrkraft“ im Regelfall die Todes-
strafe vorsah. Besonders strafverschär-
fend wirkte jedoch, dass der Richter 
Elsa Schmidt als „Volksschädling“ 
einstufte und verurteilte. „Volksschäd-
ling“ war, ähnlich wie „Zersetzung 
der Wehrkraft“, ein genuiner Rechts-
begriff der NS-Justiz und bezog sich 
auf die sogenannte „Verordnung gegen 
Volksschädlinge“ aus dem Jahr 1939, 
mit der Verbrechen, die unter Ausnut-
zung der Kriegsumstände begangen 
wurden, besonders schwer bestraft 
werden konnten. Der entscheidende 
Unterschied zu einem rechtsstaatlichen 
Verfahren lag darin, dass nicht die Tat 
an sich zur Strafbemessung herange-
zogen wurde, sondern vielmehr die 
Beurteilung des „Charakters“ oder des 
„Wesens“ des Angeklagten durch den 

Richter entscheidend war: Entsprach 
ein Angeklagter nach Auffassung des 
Richters dem „Tätertypus“ des „Volks-
schädling“, fiel das Urteil entsprechend 
härter aus, weil die „Volksschädlinge“ 
als nicht mehr besserungsfähig und als 
„minderwertige“ Bestandteile des Vol-
kes galten, die nach der NS-Auffassung 
langfristig „auszumerzen“ waren.

Ein weiterer Aspekt, der für das harte 
Urteil wohl mitentscheidend war, 
sprach der Richter nur am Rande 
an: Durch das Kartenlegen für ihren 
umfangreichen Kundenkreis habe Elsa 
Schmidt einen außergewöhnlich guten 
Einblick in die Lebensverhältnisse 
zahlreicher Familien und wie es deren 
Angehörigen in der Wehrmacht erging. 
Sie könne so Nachrichten verbreiten, die 
unabhängig von der staatlichen Zensur 
und Propaganda waren und das Infor-
mationsmonopol der staatlichen Medien 
unterlaufen. Der Richter schrieb dazu: 
„Die Angeklagte hat durch ihr Handeln 
auch dem Bestreben der Staatsführung 
entgegengearbeitet, alle unlauteren, 
nicht kontrollierbaren und daher ge-
fährlichen Einflüsse, Nachrichtenquellen 
und sonstige Faktoren der Meinungsbil-
dung nach Möglichkeit auszuschalten“, 
was er allein für sich genommen schon 
für ein schädliches Verhalten hielt.

Wie Elsa Schmidt das Kartenlegen sah, 
lässt sich kaum noch feststellen. Die 
Angeklagten konnten sich vor Gericht 
nicht frei äußern, ohne aufgrund des 
weiten Strafrahmens ein härteres Urteil 
zu riskieren. Sie mussten sich mehr oder 
weniger der Auffassung des Richters 
beugen und versuchen, seinen Erwar-
tungen gerecht zu werden, da jedes 
Beharren oder offener Widerspruch zu 
einem Todesurteil hätte führen kön-
nen. Es gab in der NS-Diktatur keine 
„freie“ Meinungsäußerung, sondern die 
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öffentliche Sphäre war von ständiger 
Gewaltandrohung geprägt, die sich 
gegen jeden Gegner und jeden Abweich-
ler richtete, der sich den Maßgaben 
der NS-Diktatur nicht unterwarf. Die 
Angeklagten konnten ihre Sicht der 
Dinge nicht in den Akten niederlegen, 
sondern das, was wir heute in den 
Quellen noch vorfinden, ist fast immer 
aus der Sicht der Richter, der Polizei und 
der Staatsanwälte geschrieben, die im 

Allgemeinen eine Rechtssprechung im 
Sinne des Nationalsozialismus betrie-
ben. Wie Elsa Schmidt ihre Tätigkeit 
als Kartenlegerin sah, kann man dem 
Urteil daher nur in einem Halbsatz ent-
nehmen, in dem der Richter feststellt, 
ihre Behauptung, sie habe „mit ihren 
Deutungen lediglich trösten und helfen 
wollen“, sei völlig unglaubwürdig. 

GH
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